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Beschlussvorschlag: 

Die städtischen Gremien nehmen von der Vorlage Kenntnis. Sie beschließen, die Leis-

tungsbeschreibung als Handlungsstandard der institutionellen geschlechtspezifischen 

Mädchen- bzw. Jungenberatung sowie in der offenen Kinder- und Jugendarbeit ein-

zuführen. Die Konzeption der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Mainz wird 

um die Leistungsbeschreibung zur geschlechtsspezifischen Mädchen bzw. Jungenbe-

ratung ergänzt. 
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Problembeschreibung / Begründung 

 

1. Sachverhalt 

2. Lösung 

3. Alternativen 

4. Ausgaben/Finanzierung 

    a) einmalige Ausgaben 

    b) laufende Ausgaben einschl. Folgekosten (z.B. Sach- und Personalkosten, Schul-

dendienst) 

 

 

 

1. Sachverhalt 

 

Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung vom 30.10.2002 einen Auftrag zur Durchführung 

von modellhaften Verhandlungen im Beratungsstellenbereich gegeben. Im entspre-

chenden Beschluss wurde die Verwaltung mit Verhandlungen in den ausgewählten 

Beratungsbereichen Erziehungsberatung/Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Dro-

gen– und Suchtberatung sowie Beratung für Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit 

Bedrohte und aus Freiheitsentzug Entlassene beauftragt. 

 

Nach Erledigung dieses Auftrages hat die Verwaltung nach und nach auch in ande-

ren Beratungsbereichen Verhandlungen mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege 

durchgeführt. 

 

Für den vorliegenden Bereich der geschlechtsspezifischen Mädchen- bzw. Jungen-

beratung wurden keine Verhandlungen im klassischen Sinne angestrebt, zumal nur 

eine einzelne institutionelle Beratungsstelle in diesem Bereich arbeitet, nämlich die 

Mädchenberatung im Mädchenhaus vom FEMMA e.V. 

 

Es wurde allerdings als sinnvoll erachtet, für den Bereich der geschlechtsspezifischen 

Mädchen- bzw. Jungenberatung, die ansonsten überwiegend in der offenen Kinder- 

und Jugendarbeit angesiedelt ist, Handlungsstandards zu erarbeiten und zu verein-

baren.  

 

Die Verwaltung hatte den Entwurf der Leistungsbeschreibung im Mädchenarbeitkreis 

sowie im Jungenarbeitskreis der Stadt Mainz vorgestellt. In beiden Arbeitskreisen ent-

wickelten sich rege Diskussionen, deren Ergebnisse in die vorliegende Endfassung 

eingeflossen sind. 

 

Die vorliegende Endfassung der Leistungsbeschreibung ist mit den Trägern der offe-

nen Kinder- und Jugendarbeit, den Trägern der freien Wohlfahrtspflege und dem 

Stadtjugendring abgestimmt worden. 

 

 

2. Lösung 

Die städtischen Gremien nehmen von der Vorlage Kenntnis. Sie beschließen, die Leis-

tungsbeschreibung als Handlungsstandard der institutionellen geschlechtspezifischen 

Mädchen- bzw. Jungenberatung sowie in der offenen Kinder- und Jugendarbeit ein-
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zuführen. Die Konzeption der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Mainz wird 

um die Leistungsbeschreibung zur geschlechtsspezifischen Mädchen bzw. Jungenbe-

ratung ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

3. Alternativen 

Es werden keine Handlungsstandards für die geschlechtsspezifische Mädchen- bzw. 

Jungenberatung eingeführt. 

 

 

4. Ausgaben/Finanzierung 

keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 4 von 4 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen zu 2. und 3. 

 

[  ] ja, Stellungnahme Amt 20 Anlage 1 

[ X ] nein  
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